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Wasser. Abwasser. 
Gültig ab 1. Januar 2014 

Die Gebühren und Preise werden  

von den politischen Behörden  
von Buchberg festgelegt. 

Es gelten die Bestimmungen  
der entsprechenden Reglemente und Erlasse. 

 

Fragen? Wir sind für Sie da: 
 

Gemeindekanzlei Buchberg  Telefon 044 867 13 11 

Dorfstrasse 62   info@buchberg.ch 
8454 Buchberg   www.buchberg.ch 



Preise Wasser. 
Gültig ab 1. Januar 2014 

Die jährlichen Wassergebühren setzen sich zusammen aus  

 Preis für den Wasserbezug [Menge]  
 Anschlussgebühr (Grundgebühr)  
 Miete Wasseruhren 

Preise Abwasser. 
Gültig ab 1. Januar 2014 

Wasser Preis für den Bezug 

Pro m3 (CHF) 

 Exkl. MWST 

1.85 

 Grundpreis (CHF/a) 
Anschluss-Nennweite 

Entspricht Exkl. MWST 

 ¼“  58.00 

 ½“ PMK 15 116.00 

 ¾“ PMK 20 174.00 

 1“ PMK 25 232.00 

 1¼“ PMK 32 290.00 

 1½“ PMK 40 348.00 

 2" PMK 50 464.00 

Die Preis- und Gebührenberechnung für das Frischwasser erfolgt gemäss dem Reglement 

über die Wasser Ver- und Entsorgung Gemeinde Buchberg. 

Für Angaben, die oben nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an die Gemeinde-

kanzlei Buchberg. 

Die jährlichen Abwassergebühren setzen sich zusammen aus  

 Preis abhängig vom Frischwasserbezug [m 3] 
 Anschlussgebühr (Grundgebühr)  
 Starkverschmutzergebühr 

Abwasser Preis aus dem Wasser-

bezug pro m3 (CHF) 

 Exkl. MWST 

2.50 

 Grundpreis (CHF/a) 
Anschluss-Nennweite 

Entspricht Exkl. MWST 

 ¼“  83.00 

 ½“ PMK 15 166.00 

 ¾“ PMK 20 249.00 

 1“ PMK 25 332.00 

 1¼“ PMK 32 415.00 

 1½“ PMK 40 498.00 

 2" PMK 50 664.00 

Die Preis- und Gebührenberechnung für die Abwasser erfolgt gemäss dem Reglement 

über die Wasser Ver- und Entsorgung Gemeinde Buchberg. 

Für Angaben, die oben nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an die Gemeinde-

kanzlei Buchberg. 

Miete für die Wasseruhren CHF exkl. MWST   15.-- / a Die Starkverschmutzergebühr ist abhängig vom Ausmass und daher eine situative Ent-
scheidung durch den Gemeinderat. 


